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Kapitel 1

Einführung in die Thematik

A. Einleitung

Die Organhaftung ist eine breitgefächerte Thematik: Viele der bekannten Haf-
tungsfälle werden nicht nur in der rechtswissenschaftlichen Fachliteratur, sondern
auch in der allgemeinen Öffentlichkeit lebhaft debattiert. Schon allein die in
Rede stehenden, teils horrenden, Haftungssummen ziehen das Interesse der (me-
dialen) Öffentlichkeit an derartigen Rechtsstreitigkeiten auf sich. Auf nationaler
Ebene sind aus jüngster Vergangenheit der Wirecard-Skandal1 sowie die Abgas-
affäre bei Volkswagen zu nennen2, weiter zurückliegend die verschiedenen Ver-
fahren gegen den ehemaligen Arcandor-Chef Thomas Middelhoff.3 Auf inter-
nationaler Ebene ist der Prozess gegen den früheren Renault-Nissan-Mitsubishi
CEO Carlos Ghosn exemplarisch aufzuführen.4 Die zunehmende Bedeutung lässt
sich darüber hinaus aus dem Anstieg von Haftungsfällen exemplifizieren. Me-
dienberichten zufolge sind die Schadensmeldungen bei D&O-Versicherungen
von 2014 bis 2018 um 47 Prozent gestiegen.5 Nach einer Umfrage berichtet jeder

1 Vgl. „Erste Anklage im Wirecard-Skandal“, tagesschau.de vom 13.01.2022, abruf-
bar unter https:/ /www.tagesschau.de/wirtschaft/wirecard-skandal-erste-anklage-erhoben-
101.html – zuletzt abgerufen am 01.08.2022.

2 Vgl. „Nach Abgas-Skandal – Milliardenverlust bei Volkswagen“, faz.net vom
28.10.2015, abrufbar unter https:/ /www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vw-abgas-skandal-
bringt-volkswagen-milliardenverluste-ein-13880450.html – zuletzt abgerufen am 01.08.
2022.

3 Vgl. „Prozess nach Insolvenz – Ex-Arcandor-Chef Middlehoff muss Millionen zu-
rückzahlen“, süddeutsche.de vom 09.09.2013, abrufbar unter https:/ /www.sueddeut
sche.de/wirtschaft/prozess-nach-insolvenz-ex-arcandor-chef-middelhoff-muss-millionen-
zurueckzahlen-1.1766167 – zuletzt abgerufen am 01.08.2022.

4 Vgl. „Nissan-Topmanager Ghosn droht in Japan weiteres Verfahren“, derstan-
dard.de vom 23.11.2018, abrufbar unter https:/ /www.derstandard.de/story/20000920
88908/nissan-topmanager-ghosn-droht-in-japan-weiteres-verfahren – zuletzt abgerufen
am 01.08.2022.

5 Vgl. „Manager werden immer häufiger verklagt“, com-magazin.de vom 11.02.
2019, abrufbar unter https:/ /www.com-magazin.de/news/sicherheit/manager-haeufiger-
verklagt-1677416.html – zuletzt abgerufen am 01.08.2022; siehe auch „Risiken für
Vorstände und Führungskräfte nehmen zu“, faz.net vom 15.12.2021, abrufbar unter
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/allianz-spezialversicherer-warnt-vor-
insolvenzen-und-klagewelle-17685907.html – zuletzt abgerufen am 01.08.2022.



fünfte Manager über Ansprüche gegen sich selbst oder andere Organmitglieder.6

Die stetig zunehmende Bedeutung hat auch in der juristischen Fachliteratur Nie-
derschlag gefunden. Während die Organhaftung lange Zeit stiefmütterlich behan-
delt und ihr nur wenig Bedeutung zugemessen wurde,7 hat sich dies mit einer
Reihe von Gesetzesreformen in den letzten Jahrzehnten8 und dem beschriebenen
Anstieg der Haftungsfälle verändert.9

So eindeutig sich die Relevanz der Organhaftung in der Praxis belegen lässt,
so umstritten ist ihre rechtliche Beurteilung. Juristischen Aufwind bekam die
Thematik 1997, als der Bundesgerichtshof in der ARAG/Garmenbeck-Entschei-
dung10 erstmals die Pflicht des Aufsichtsrats anerkannte, bei Pflichtverletzungen
des Vorstands Schadensersatzansprüche der Gesellschaft gegen den Vorstand gel-
tend zu machen. De lege lata kann bereits eine leichte Fahrlässigkeit zur Haftung
auf vollen Schadensersatz führen.11 Dies kann für das betroffene Organmitglied
schnell eine Existenzvernichtung bedeuten. Eine befriedigende Lösung für die
potentiell Haftungsverpflichteten stellen auch D&O-Versicherungen nicht dar.
Diese decken selten Schäden über dem niedrigen dreistelligen Millionenbereich
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6 Vgl. „Haftungsrisiko für Manager gestiegen – Umfrage zu Managerhaftung“, ma-
nager-magazin vom 25.01.2015, abrufbar unter https://www.manager-magazin.de/unter
nehmen/artikel/a-1020470.html – zuletzt abgerufen am 01.08.2022.

7 Vgl. „kein lebendes Recht“ Wiedemann, Gesellschaftsrecht Bd. I, 1980, S. 624;
siehe auch den Hermann Josef Abs, ehemaliger Vorstandssprecher der Deutschen Bank,
zugeschriebenen Satz, „es sei leichter, ein eingeseiftes Schwein am Schwanz festzu-
halten, als ein Aufsichtsratsmitglied zur Rechenschaft zu ziehen.“, zitiert nach Mertens,
in: Feddersen/Hommelhoff/U. H. Schneider, 1996, Corporate Governance, S. 157; vgl.
auch Kaulich, Die Haftung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft für
Rechtsanwendungsfehler, 2011, S. 21.

8 Gesetzentwurf zum KonTraG, BT-Drs. 13/9712; Gesetzentwurf zum UMAG, BT-
Drs. 15/5092; Gesetzentwurf zum Restrukturierungsgesetz, BT-Drs. 17/3024.

9 Siehe jeweils mit der Aussage, dass sich die Haftungsrisiken für Organmitglieder
erhöht haben: Kaulich, Die Haftung von Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft
für Rechtsanwendungsfehler, 2011, S. 21 ff.; Breitenfeld, Die organschaftliche Binnen-
haftung der Vorstandsmitglieder für gesetzwidriges Verhalten, 2016, S. 19; Scholz, Die
existenzvernichtende Haftung von Vorstandsmitgliedern in der Aktiengesellschaft,
2014, S. 231; Binder, Grenzen der Vorstandshaftung, 2016, S. 36 f.; Brommer, Die Be-
schränkung der Rechtsfolgen der Vorstandsinnenhaftung, 2016, S. 17ff.; Harnos, Ge-
schäftsleiterhaftung bei unklarer Rechtslage, 2013, S. 25 f.; Bayer, NJW 2014, 2546;
F. Gaul, AG 2015, 109; Hauger/Palzer, ZGR 2015, 33 ff.; Hemeling, ZHR 178 (2014),
221, 222; Janert, BB 2013, 3016; Karbaum, AG 2013, 863, 864; von der Linden, NZG
2013, 208; Loritz/K.-R. Wagner, DStR 2012, 2189; Lotze, NZKart 2014, 162; Wilhelmi,
NZG 2017, 681.

10 BGH, Urteil vom 21.04.1997 – II ZR 175/95, NJW 1997, 1926.
11 Freund, NZG 2015, 1419; Breitenfeld, Die organschaftliche Binnenhaftung der

Vorstandsmitglieder für gesetzwidriges Verhalten, 2016, S. 161; Wagner, ZHR 178
(2014), 227, 232; Hoffmann-Becking, in: Münchener Handbuch Gesellschaftsrecht Bd. 4,
5. Aufl. 2020, § 2 Rn. 2.



ab und vermögen so im Fall von hohen Schadenssummen das Organmitglied
nicht vor existenzvernichtenden Haftungsansprüchen zu schützen.12

Vor diesem Hintergrund verwundert das Ergebnis einer Bestandsaufnahme
wissenschaftlicher Abhandlungen zur Kausalität und zum Schaden – zwei ele-
mentare Haftungsvoraussetzungen des Organhaftungsanspruches. Literatur und
Rechtsprechung befassen sich zwar ausführlich mit dem Pflichtenprogramm
eines Organs, im Rahmen von Kausalität und Schaden wird aber eine Lücke
erkannt.13 Vor diesem Hintergrund sollen im Rahmen dieser Arbeit die Tat-
bestandsmerkmale Schaden und Kausalität einer umfassenden Würdigung zuge-
führt und der haftungsrechtlichen Inanspruchnahme von Organmitgliedern deut-
lich Kontur gegeben werden.

B. Einschränkung des Untersuchungsgegenstandes

Im deutschen Gesellschaftsrecht besteht kein einheitlicher/rechtsformübergrei-
fender Tatbestand für die Organhaftung. Jede Gesellschaftsform hat ihre eigenen
Regelungen, welche die Haftung der maßgeblichen Organe festlegt. Um die ge-
botene Fokussierung zu erreichen, soll sich die Untersuchung auf die Haftung
der Organmitglieder der Aktiengesellschaft konzentrieren, da diese für große Un-
ternehmen die wesentlichste Gesellschaftsform verkörpert.14 Dabei werden sich
die Ausführungen insbesondere mit der Verantwortlichkeit des Vorstands gegen-
über der Gesellschaft nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG (Binnenhaftung) auseinander-
setzen. Der Regressanspruch der Gesellschaft nach § 93 Abs. 2 S. 1 AktG mar-
kiert zumeist die zugrundliegende Anspruchsgrundlage der hier gegenständlichen
gesellschaftsrechtlichen Streitpunkte.

C. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung gliedert sich dabei in drei Teile. In einem ersten Schritt sol-
len im Rahmen eines Propädeutikums die Grundlagen der Organhaftung darge-
stellt und auf diese Weise ein Fundament für die Bearbeitung gegossen werden.
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12 Reichert, ZHR 177 (2013), 756, 757; Binder, Grenzen der Vorstandshaftung, 2016,
S. 215.

13 Vgl. exemplarisch die durchweg knappen Kommentierungen in Hopt/Roth, in:
Großkommentar AktG, 5. Aufl. 2015, § 93 Rn. 413 ff.; Mertens/Cahn, in: Kölner Kom-
mentar AktG, 3. Aufl. 2010, § 93 Rn. 57; Spindler, in: Münchener Kommentar AktG,
5. Aufl. 2019, § 93 Rn. 196 f.

14 Wagner, ZHR 178 (2014), 227, 232; Seibert, Handbuch des Aktienrechts, 9. Aufl.
2017, 1; vgl. auch Hofmann-Becking, in: Münchener Handbuch Gesellschaftsrecht
Bd. 4, 5. Aufl. 2020, § 2 Rn. 1 ff. Deutlich weiter verbreitet ist die Gesellschaftsform
der GmbH: 2017 bestanden 14.823 Aktiengesellschaften (Stand. 01.01.2018), demge-
genüber bestanden etwa 1,25 Millionen GmbH, hierzu siehe Kornblum, GmbHR 2018,
669, 670.


